
Wichtige Neuerungen 
 
Kasse: Beginn Mitteilungsverpflichtung 
 
Durch das BMF-Schreiben vom 6. November wurde die Mitteilungsverpflichtung über den Einsatz 
oder die Außerbetriebnahme eines elektronischen Aufzeichnungssystems bis zum Einsatz einer 
elektronischen Übermittlungsmöglichkeit ausgesetzt. 
Die elektronische Übermittlungsmöglichkeit wird dann über das Programm „Mein ELSTER" und 
die ERiC-Schnittstelle ab dem 1. Januar 2025 zur Verfügung gestellt. 
 
 
Mitteilung von Kassen(-systemen) 
 
Das Mitteilungsverfahren wird ab dem 1. Januar 2025 zur Verfügung stehen. 
Die Mitteilung von vor dem 1. Juli 2025 angeschafften elektronischen Aufzeichnungssystemen ist 
bis zum 31. Juli 2025 zu erstatten. 
Ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte elektronische Aufzeichnungssysteme sind innerhalb eines Monats 
nach Anschaffung mitzuteilen. Dies gilt ebenfalls für ab dem 1. Juli 2025 außer Betrieb genommene 
elektronische Aufzeichnungssysteme. 
Es ist zu beachten, dass bei der Mitteilung der Außerbetriebnahme elektronischer Aufzeichnungs-
systeme vorher die Anschaffung mitzuteilen ist. Elektronische Aufzeichnungssysteme, die vor dem 
1. Juli 2025 endgültig außer Betrieb genommen wurden und im Betrieb nicht mehr vorgehalten 
werden, sind nur mitzuteilen, wenn die Meldung der Anschaffung des elektronischen Aufzeichnungs-
systems zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt ist. 
 
 
Anwendungsgrundsätze 
 
Die Rz. 145 bis 155 der Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff bleiben unberührt. 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass bei jeder Mitteilung stets alle elektronischen Aufzeichnungs-
systeme einer Betriebsstätte in der einheitlichen Mitteilung zu übermitteln sind. 
Nicht angeschaffte (z. B. gemietete oder geleaste) elektronische Aufzeichnungssysteme stehen 
angeschafften elektronischen Aufzeichnungssystemen gleich. 
 
 
Mitteilung von EU-Taxametern und Wegstreckenzählern 
 
Das Mitteilungsverfahren wird ab dem 1. Januar 2025 zur Verfügung stehen. 
Von der Mitteilung für EU-Taxameter- und Wegstreckenzähler, die ohne eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung verwendet werden, ist bis zur Implementierung der zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung, längstens für den Zeitraum der Nichtbeanstandung, abzusehen. EU-Taxameter 
und Wegstreckenzähler, die vor dem 1. Juli 2025 angeschafft oder mit einer TSE ausgerüstet wurden 
und deswegen die Nichtbeanstandung des BMF-Schreibens vom 13. Oktober 2023, a.a.O., nicht mehr 
in Anspruch nehmen, sind bis zum 31. Juli 2025 mitzuteilen. 
Ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte oder mit einer TSE ausgerüstete EU-Taxameter und Wegstrecken-
zähler sind innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder Ausrüstung mit einer TSE mitzuteilen. 
Ab dem 1. Juli 2025 außer Betrieb genommene EU-Taxameter und Wegstreckenzähler sind innerhalb 
eines Monats nach Außerbetriebnahme mitzuteilen. 
 



Wirtschafts-ldentifikationsnummerverordnung 
 
Die bundesweite Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-ldNr.) im Sinne des S 1 39c 
der Abgabenordnung (AO) startet: Zum 1. November 2024 soll mit der initialen Vergabe der W-ldNr. 
begonnen werden. Die initiale Vergabe und die Mitteilung an die wirtschaftlich Tätigen erfolgt in 
mehreren Stufen und soll 2026 abgeschlossen werden. Die W-ldNr. ist eine eindeutige Identifikations-
nummer, die allen wirtschaftlich Tätigen in Deutschland zugewiesen wird. Dies betrifft Unternehmen 
aller Rechtsformen. Perspektivisches Ziel der Einführung der W-ldNr. ist die Vereinfachung der 
Kommunikation zwischen den wirtschaftlich Tätigen und Behörden sowie zwischen den Behörden 
untereinander. Mit der Wirtschafts-ldentifikationsnummerverordnung (Hinweis auf § 1 39d AO)  
sollen verschiedene Einzelheiten zur W-ldNr. geregelt werden, z. B. der Zeitpunkt der Einführung  
der W-ldNr., Richtlinien zur Vergabe und Fristen zur Löschung. 
 
 
Einführung der obligatorischen E-Rechnung 
 
Das BMF hat den Entwurf eines Schreibens zur Einführung der obligatorischen elektronischen Rech-
nung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern ab dem 01.01.2025 veröffentlicht. Das 
finale Schreiben soll im 4. Quartal 2024 folgen. 
Hintergrund: Ab dem 1. Januar 2025 wird - begleitet von Übergangsvorschriften - bei Umsätzen 
zwischen inländischen Unternehmen verpflichtend eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) zu 
verwenden sein. Das BMF plant, in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ein 
BMF-Schreiben hierzu zu veröffentlichen. Der Entwurf wurde den Verbänden mit der Gelegenheit 
zu einer Stellungnahme übersandt. Aufgrund der großen Bedeutung des Themas für die Wirtschaft 
wird der Entwurf bereits in diesem Stadium zu Informationszwecken allgemein veröffentlicht. Eine 
Stellungnahme hierzu kann ggf. über die Verbände erfolgen. 
In dem Schreiben geht das BMF u. a. auf folgende Punkte ein: 
 
l. Allgemeines 
II. Aktuelle Rechtslage und Neuerungen durch das Wachstumschancengesetz 

• Rechtslage bis zum 31. Dezember 2024 
• Neuregelungen zur obligatorischen elektronischen Rechnung durch das Wachstumschancengesetz 

- Rechnungsarten ab dem 1. Januar 2025 
- Verpflichtung zur Ausstellung von Rechnungen 
- Zulässige Formate einer E-Rechnung 

• Besondere Fragen 
- Umfang einer E-Rechnung 
- Übermittlung und Empfang von E-Rechnungen 
- Verträge als Rechnung 
- Berichtigung 
- Juristische Personen des öffentlichen Rechts 

• E-Rechnung und Vorsteuerabzug 
• Aufbewahrung 

III. Übergangsregelungen 
IV. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
V. Anwendungsregelung 
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